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Ursprünglich bereits für 2005 gep-
lant, hat der Nationalrat die Wohn-
rechtsnovelle nun doch in diesem 
Sommer beschlossen. 
 Hier einige Änderungen im Miet-
recht:

Stillschweigende Verlängerung 
von befristeten Mietverträgen: 
Begehrte der Vermieter nicht recht-
zeitig Räumung, so ging bisher der 
Mietvertrag nach Ablauf der 3 Jah-
resfrist automatisch in einen unbe-
fristeten über. Jetzt sieht die Novel-
le eine einmalige Verlängerung der 
Befristung auf weitere 3 Jahre vor. 

Kündigung des Mietvertrages: 
Bisher konnten beide Seiten nur 
gerichtlich kündigen (der Vermie-
ter nur aus wichtigem Grund), jetzt 
genügt für die Kündigung des Mie-
ters eine bloße schriftliche Mittei-
lung an den Vermieter.

Investitionskostenersatz („Inves-
titionsablöse“). Ein ewiger Streit-
punkt ist jetzt endlich geklärt: Der 
Vermieter muss die Investitionen 
des Mieters, die dieser für den Aus-
tausch einer defekt gewordenen 
Heiztherme oder eines Warmwas-
serboilers tätigen musste, bei dessen 

Auszug ersetzen. Der Anspruch des 
Mieters erlischt - anders als bisher 
- auch dann nicht mehr, wenn der 
Mieter z.B. vergisst, entsprechende 
Rechnungen vorzulegen. Der Ver-
mieter muss dem Mieter vielmehr 
die Möglichkeit geben, Fehlendes 
nachzureichen.

Neues im Wohnungseigentums-
recht:
Klarstellung: Die sogenannten 
Kfz-Stapelparkmöglichkeiten 
(Parkwippen, Stapelparker) sind 
wohnungseigentumstauglich. 

Nachträgliche abweichende 
Nutzwertfestsetzung: Eine solche 
ist jetzt möglich, wenn alle Woh-
nungseigentümer der Erstellung 
eines neuen Nutzwertgutachtens 
zustimmen. Damit ersparen sich 
die Betroffenen den Weg zum Ge-
richt oder zur Schlichtungsstelle. 

Eigentümerpartnerschaft: Die 
seit 2002 bestehende Möglichkeit 
einer Eigentümerpartnerschaft 
(zwei beliebige Personen besitzen 
gemeinsam einen Wohnungseigen-
tumsanteil) hat im Todesfall eines 
Partners zu Problemen geführt. 
Eine vereinfachte Aufteilung des 

Mindestanteils im Todesfall schafft 
jetzt Abhilfe. Weiters kann der Erb-
lasser in seinem Testament anord-
nen, dass der überlebende Partner 
keinen „Übernahmspreis“ an die 
erbberechtigten Personen zahlen 
muss. Das war früher nur durch 
Vertrag möglich. 

Wenngleich die Wohnrechtsnovelle 
die eine oder andere Klarstellung 
gebracht hat, so steht doch auch 
fest, dass es gerade zwischen Ver-
mieter und Mieter auch weiterhin 
Stoff für – auch gerichtliche – Aus-
einandersetzungen gibt. 

Laut Mag. Gabriele Burda vom 
DAS Rechtsschutz ist der Hand-
lungsbedarf  bei Mietrechtsschutz 
in Zukunft sicherlich  steigend. Die 
Wohnrechtsnovellen  wurde  durch 
Informationen über Medien   be-
sonders publik gemach. Langfris-
tig könnten  die Gerichte entlastet 
werden  durch die Möglichkeit, 
dass der Mieters die Wohnung auch 
schriftlich kündigen kann, Resü-
mee viele Änderungen betreffen 
Klarstellungen bzw Anpassungen 
an die Judikatur und Lehre. 
Mag. Gabriele Burda
D.A.S. Rechtsschutz 

Vor allem in der Bundeshauptstadt 
sei der Vorsatz noch mehr zu 
investieren, besonders stark. Unter 
den Vertriebskanälen hat – wenig 
überraschend – das Internet das größte 
Wachstumspotenzial. Um 7,6 Prozent 
wollen heimische Betriebe mehr in 
diesem Segment investieren, als noch 
im Vorjahresvergleichszeitraum. 

„Keine Werbeverbote“

In Zeiten der 
Koalitionsverhandlungen lassen 
natürlich auch Appelle an die 
künftige Bundesregierung nicht 
lange auf sich warten. Drössler 
betont erneut die langjährige 
WKÖ-Forderung nach 
Abschaffung der Werbeabgabe. 
Denn 70 Prozent der befragten 
Opinion-Leader würden die 
dadurch entstehende Ersparnis 
in zusätzliche Inserate und 
Werbekampagnen investieren. 
So würden auch in der 
Medienbranche – die von 
Annoncen lebt – zusätzliche 
Jobs geschaffen, erklärt 
Drössler. Außerdem fordert 
die Wirtschaftskammer „eine 
entschlossene Haltung gegen 
drohende Werbeverbote“.

Alexandra Hart-
mann wird beste 
Fondsmanagerin

Nach letzter Einschät-
zung des Branchen-
Informationsdienstes 
Citywire ist Alexan-
dra Hartmann von 
Fidelity Internatio-
nal die erfolgreichste 
Managerin deutscher 
Aktienfonds. Sie 
belegt unter den 44 
bewerteten Fondsma-
nagern Platz 1 in der 
Rangliste. Diese Plat-
zierung verdankt sie 
der Wertentwicklung 
ihrer beiden deut-
schen Aktienfonds: 
Mit durchschnittlich 
1,96 Prozent pro Mo-
nat über die letzten 
drei Jahre wiesen sie 
die beste Wertent-
wicklung aller Fonds 
in der Vergleichs-
gruppe auf. Hartmann 
setzte sich vor allem 
mit dem Fidelity Ger-
many Fund und dem 
Fidelity Deutschland 
Select Fonds durch. 

Die wichtigsten Neuerungen beim  Wohnrecht seit 1. Oktober 2006!
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